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BebaXXngsplan Nr. 8a/C ÅAllgemeines Wohngebiet an der Klebendorfer/Sommerfelder Stra-
�e´, bnderXngsYerfahren ÅJXdohalle TaXcha´  
Stellungnahme des Landratsamtes Nordsachsen als Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 3a BauGB 
 
Vorgelegte Unterlagen: 
 

x Schreiben vom 16.07.2024  
x Planzeichnung vom 05.06.2024 (M 1:500)  
x Begründung vom 05.06.2024 
x Ergänzung der Sportstättenbilanz für Taucha vom 02.12.2021 
x Betriebskonzept Judohalle JC Taucha e.V. 
x Verkehrsprognose zum Bebauungsplan vom 28.05.2024 
x Geotechnischer Bericht vom 20.05.2022 
x Schalltechnische Untersuchung vom 13.09.2023 
x Regenwasser Entwässerungskonzept, Tektur vom 06.05.2024 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den oben bezeichneten Unterlagen gibt das Landratsamt Nordsachsen eine zusammengefasste 
Stellungnahme ab. 
 
Folgende Bereiche wurden in die Erarbeitung der Stellungnahme einbezogen: 
 

� Bauordnungs- und Planungsamt 
SG Planungsrecht/Koordinierung 
SG Bauordnung 
SG Denkmalschutz 

� Umweltamt 
SG Abfall/Bodenschutz 
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SG Immissionsschutz 
SG Naturschutz 
SG Wasserrecht 

� Straßenverkehrsamt 
SG Straßenverkehrsbehörde 

� Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
SG Brandschutz 

 
Von den folgenden Sachgebieten wurden Hinweise zur Planung gegeben. Diese sollten bei der wei-
teren Bearbeitung der Planung bzw. in der Abwägung beachtet werden. 
 
Bauordnungs- und Planungsamt 
SG Planungsrecht/Koordinierung 
 
ZXP YRUOiegeQdeQ EQWZXUf ]XU bQdeUXQg deV BebaXXQgVSOaQeV NU. 8a/C ÅAOOgePeiQeV WRhQgebieW 
aQ deU KOebeQdRUfeU/SRPPeUfeOdeU SWUa�e´, ÅJXdRhaOOe TaXcha´ eUgebeQ Vich aXV baXSOaQXQgV-
rechtlicher Sicht folgende Hinweise (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 
 
Zu den textlichen Festsetzungen: 
 
In der Begründung auf Seite 18, Punkt 8.1.2 wird beschrieben, dass die festgesetzte GRZ von 0,4 
für notwendige Stellplätze, die oberirdisch sowie in Tiefgaragen untergebracht werden, auf bis zu 
0,75 überschritten werden darf.  
Diesbezüglich wird allerdings der Umfang der Überschreitung nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (im 
vorliegenden Fall auf bis zu 0,6) überschritten, sodass eine abweichende Bestimmung nach  
§ 19 Abs. 2 Satz 3 BauNVO im Bebauungsplan getroffen werden muss. 
Diese gewünschte Überschreitungsmöglichkeit auf bis zu 0,75 bedarf daher einer gesonderten 
Festsetzung im Bebauungsplan. Ebenso wären dann die Ausführungen zur Flächenbilanz auf den 
Seiten 8/9 des Umweltberichtes ebenfalls zu prüfen. 
 
Zur eindeutigen Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen im B-Plan ist die Bestimmung des unteren 
und oberen Bezugspunktes unerlässlich. Der obere Bezugspunkt bildet die maximale Gebäudehö-
he. Gemäß der Festsetzung 2.1 wird der untere Bezugspunkt zur Festsetzung der Höhe baulicher 
Anlagen mit 128,30 m ü. NHN festgesetzt. Diese Festsetzung wäre allein für sich eindeutig und 
ausreichend bestimmt. 
Allerdings wird abweichend davon in den nächsten Sätzen die Möglichkeit eröffnet, dass die Ober-
kante des Erdgeschossfertigfußbodens maximal 0,6 m über dem Höhenbezugspunkt sein darf und 
das auf einmal die festgesetzte Gebäudehöhe das Maß zwischen dem Erdgeschossfertigfußboden 
bis zur Oberkante Attika/oberer Wandabschluss sein soll. Es stellt sich daher die Frage, warum 
eine abweichende Bestimmung von den festgesetzten Bezugspunkten getroffen werden soll, die 
gegensätzliche Bezugspunkte bestimmen. Es wird daher angeregt, dass die letzten zwei Sätze im 
Punkt 2.1 gestrichen werden sollten. Sollte eine Erhöhung des Erdgeschossfußbodens gewünscht 
sein, wird angeregt, diese 0,6 m einfach auf die maximale Gebäudehöhe aufzurechnen. 
 
SG Bauordnung 
 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht bestehen folgende Bedenken gegen den Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 8a/C "Allgemeines Wohngebiet an der Klebendorfer/Sommerfelder Straße", Änderungs-
verfahren "Judohalle Taucha" der Stadt Taucha, Stand 05.06.2024: 
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1. Im nordöstlichen Baufeld wurden 3 Vollgeschosse festgesetzt. Im Betriebskonzept besteht die 
Sporthalle aus der Judohalle (Untergeschoss) und der Athletikhalle (Obergeschoss). Hallen 
sind in der Architektur definiert als großer Raum mit meist mehr als eingeschossiger Höhe und 
überwiegend besonderer Nutzung. Dabei sind mehrgeschossige Einbauten bzw. eine Mehrge-
schossigkeit nicht ausgeschlossen. In der Begründung irritiert das Bebauungskonzept auf Seite 
11 mit einem Atrium. Eine Mehrgeschossigkeit der Halle wird darin nicht thematisiert. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Festsetzung der Geschossigkeit und das Bebauungskonzept in der 
Begründung im Widerspruch zum Betriebskonzept der Judohalle stehen. 

 
2. Es wird darauf hingewiesen, dass das Planzeichen für sportlichen Zwecken dienende Gebäude 

und Einrichtungen üblicherweise für Flächen des Gemeingebrauchs verwendet wird und im WA 
entbehrlich ist, da dort Anlagen für sportliche Zwecke zulässig sind. 

 
SG Denkmalschutz 
 
Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde bestehen keine Einwände gegen den vorgelegten ge-
änderten Entwurf. 
Denkmalpflegerische Belange finden sich in den Planungsunterlagen zum geänderten Entwurf hin-
reichend berücksichtigt und sind bitte beizubehalten. 
 
Umweltamt 
SG Abfall/Bodenschutz 
 
Seitens der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde bestehen keine Bedenken zu den eigearbei-
teten Änderungen des Entwurfs vom 05.06.2024. 
 
Durch die genannten Änderungen werden die Belange der unteren Abfall und Bodenschutzbehörde 
nicht berührt. Auf die Hinweise aus der vorherigen Stellungnahme wurde im vorliegenden Entwurf 
eingegangen. 
 
Der folgende Sachstand und Bewertung aus der vorhergehenden Stellungnahme gelten wei-
terhin. 
Die betreffende Fläche weist zwar anhand alter Luftbilder und Topografischer Karten keine anth-
ropogene Nutzung aus früheren Zeiten auf, jedoch zeigt das geotechnische Gutachten Auffüllun-
gen von variierender Zusammensetzung im gesamten Untersuchungsgebiet (UG). Bauschuttanteile 
treten in den Auffüllungen häufig auf, darüber hinaus auch andere Fremdbeimengungen wie Asche 
und Schlacke. Die Bohrgutmusterung zeigt einen Massenanteil des Bauschutts von mehr als 20 %. 
Somit ist im Untersuchungsgebiet von anthropogen vorbelasteten Bodenverhältnissen auszugehen. 
Das Vorhandensein schützenswerter Bodenfunktionen ist damit eher auszuschließen. 
 
Der Änderungsbereich befindet sich iQQeUhaOb deV UechWVNUlfWigeQ BebaXXQgVSOaQV NU. 8a ÅAOOge-
PeiQeV WRhQgebieW aQ deU KOebeQdRUfeU /SRPPeUfeOdeU SWUa�e´. Die FOlche deV bQdeUXQgVbe-
reichs ist bereits als Allgemeines Wohngebiet und als Fläche für kulturelle und soziale Einrichtun-
gen für das Gemeinwohl mit einer GRZ von 0,4 (Überschreitung der GRZ um die Hälfte ist zulässig) 
festgesetzt. Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 8a sind als Bestand zu be-
werten, da im B-Plan Nr. 8a bereits Eingriffe ermöglicht werden. Gemäß § 1a BauGB ist ein Aus-
gleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
sind oder zulässig waren. Die nur geringfügige Erhöhung der Neuversiegelung kann aus Sicht der 
unteren Bodenschutzbehörde aufgrund der anthropogen bereits beeinflussten Bodenverhältnisse 
toleriert werden, sodass keine zusätzlichen Kompensationsmaßnahmen notwendig werden. 
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SG Immissionsschutz 
 
Durch die Stadt Taucha ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8a/c "Allgemeines Wohngebiet 
an der Klebendorfer/Sommerfelder Straße" beabsichtigt. Das Flurstück 593b in der Gemarkung 
Taucha, welches bisher als allgemeines Wohngebiet festgesetzt war, soll zukünftig für eine Judo-
halle, eine Reihenhausbebauung sowie ein Wohn- und Geschäftshaus genutzt werden.  
 
Zu prüfen ist, ob sich das Vorhaben gemäß § 50 Satz 1 BImSchG in die nähere Umgebung einfügt 
sowie die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nrn. 1 und 7 BauGB gewahrt 
werden. 
 
Nach Einsicht und Prüfung der Unterlagen bestehen aus Sicht des SG Immissionsschutz gegen die 
genannte Änderung des Bebauungsplans keine Bedenken bezüglich des Schallimmissionsschutzes. 
Die Hinweise aus der vorangegangen Stellungnahme wurden durch die Stadt Taucha übernommen. 
 
SG Naturschutz 
 
Zum Entwurf bestanden artenschutzfachliche Bedenken. 
Im geänderten Entwurf (Stand: 05.06.2024) wurde auf die Bedenken eingegangen und eine arten-
schutzfachliche Potentialanalyse erstellt. 
Nach Einschätzung mittels Potenzialanalyse wird davon ausgegangen, dass keine artenschutzrecht-
lich relevanten Arten vorkommen und somit auch keine artenschutzrechtliche Betroffenheit durch 
das Vorhaben vorliegt. Dies wird naturschutzfachlich als fachlich nachvollziehbar und plausibel 
eingeschätzt. 
 
Durch eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) durch einen geeigneten Fachgutachter sollen vorab 
und während der Bauarbeiten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden werden. Diese 
Festsetzung wurde im Punkt 2.6 des Planteiles B festgeschrieben. 
 
Bei konsequenter Umsetzung der ökologischen Baubegleitung entsprechend den Vorgaben im Plan-
teil B, Punkt 2.6 bestehen zum gegenwärtigen Planungsentwurf keine Bedenken. 
 
SG Wasserrecht 
 
Da eine Niederschlagswasserversickerung nicht geplant und/oder möglich ist, wird das anfallende 
Regenwasser, gedrosselt mit 5 l/s, in das anliegende Kanalnetz abgeleitet. 
 
Die Planungsunterlagen beinhalten noch keine hydraulischen Berechnungen für das anfallende 
Niederschlagswasser. 
Jedoch ist laut der Planung möglich, ein Teil des Niederschlagswassers über Retentionsgründächer 
zurückzuhalten. 
Da die Abstimmung mit der KWL GmbH bezüglich der restlichen Einleitmengen in den Mischwas-
serkanal noch nicht abgeschlossen sind, kann die untere Wasserbehörde noch keine abschließende 
Stellungnahme abgeben. 
 
Straßenverkehrsamt 
SG Straßenverkehrsbehörde 
 
Seitens der unteren Straßenverkehrsbehörde bestehen keine Einwendungen gegen das Vorhaben.  
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Einschränkungen des öffentlichen Verkehrsraumes während der Baumaßnahmen sind durch den 
mit der Bauausführung beauftragten Betrieb entsprechend § 45 Abs. 6 StVO rechtzeitig, d. h. min-
destens 14 Tage vor Beginn der Arbeiten, unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes bei der zu-
ständigen Verkehrsbehörde zu beantragen.  
  
Abstimmungen sind dahingehend vorzunehmen, wie die Arbeitsstellen abzusperren und zu kenn-
zeichnen sind, ob und wie der Verkehr zu beschränken oder auch umzuleiten ist.  
Dabei sind die Belange der Sicherung des ÖPNV zu berücksichtigen. 
 
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 
SG Brandschutz 
 
Nach Sichtung der uns vorgelegten Unterlagen bestehen bezüglich des vorbeugenden und abweh-
renden Brandschutzes keine Bedenken, sofern die Schutzziele, die sich aus den §§ 3 und 
14 SächsBO (Sächsische Bauordnung), VwVSächsBO, SächsVerkBauR und ff. ergeben, berücksich-
tigt, in die Planung einbezogen und am Bau verwirklicht werden.  
Hinsichtlich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes ergeht nachfolgende Stellung-
nahme: 
 
Lage und Zugänglichkeit: 
 
Die Zufahrten sind so herzustellen, dass sie ganzjährig auch mit den Fahrzeugen der Feuerwehr 
(auch überörtlichen) und des Rettungsdienstes nutzbar sind. Grundlage hierfür bilden § 5 der 
Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der derzeit gültigen Fassung. Nach der DIN 14090 ÅFOlcheQ 
f�U die FeXeUZehU aXf GUXQdVW�cNeQµ PXVV iQVbeVRQdeUe geZlhUOeiVWeW VeiQ, daVV GeblXde (ZeQQ 
vorhanden) ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche erreichbar sind. Die Tragfähigkeit muss für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausge-
legt sein. Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen für Feuerwehr-
fahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein. Sie sind als solche zu kennzeichnen und stän-
dig freizuhalten. Die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus 
sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt werden. 
 
Sicherstellung des Löschwassers:  
 
Die Abstände von Hydranten müssen im Übrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen. Für 
die Bereitstellung von Löschwasser ist DVGW W 405 (A) zu beachten. Die Abstände von Hydranten 
in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im Bedarfsfall ab-
zustimmen. Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen:  
Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. Die Löschwasser-
versorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss 
in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus sichergestellt sein. Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m³/h) sind vertretbar, 
wenn die gesamte Löschwassermenge des Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus 
maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann. Die Abstände von Hydranten auf Leitun-
gen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht 
übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeigne-
te Löschwasserentnahmestellen. Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in 
der Regel freistehender Bebauung (bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48 m³/h) und bei sonstiger 
Bebauung mit mindestens 1.600 l/min (96 m³/h) und für eine Dauer von mindestens 2 h zu bemes-
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sen. Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzu-
weisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z. B. 
Bahntrassen, mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die 
tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern.  
 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass mit dieser Stellungnahme keine Haftung für nicht erkenn-
bare Mängel übernommen wird und die Stellungnahme nicht von der Beachtung weitergehender 
gesetzlicher Vorschriften befreit.  
 
 
Da die Satzung keiner Genehmigung nach Baugesetzbuch bedarf, ist diese nach der Bekanntma-
chung dem Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 4 Abs. 3 SächsGemO unverzüg-
lich anzuzeigen. Mit der Anzeige ist ein Exemplar der vollständigen Verfahrensakte an das Bauord-
nungs- und Planungsamt zu übergeben. 
 
Mit Bezug auf die Informations- und Mitteilungspflicht gemäß § 18 Abs. 1 SächsLPlG, weisen wir 
darauf hin, dass die Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, als Raumordnungsbehörde über 
das Inkrafttreten der Bebauungspläne, deren Inhalt und deren Geltungsbereich zu informieren ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klewe 
Sachgebietsleiter 
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 Ihre Nachricht vom 
16.07.2024 
 
Aktenzeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
21-2511/139/42 
 
Dresden, 
15. August 2024 
 

 

 

 Besucheranschrift: 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
August-Böckstiegel-Straße 3 
01326 Dresden 
 
www.lfulg.sachsen.de 
 
  
 
Verkehrsverbindung: 
Buslinie 63, 83 und Linie P 
Haltestelle Pillnitzer Platz 
 
 
Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Haus 
August-Böckstiegel-Straße 1. 

  Seite 1 von 3  

 

 
Bebauungsplan Nr. 8a/C "Allgemeines Wohngebiet an der Klebendor-
fer/Sommerfelder Straße" 
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] Schreiben des Büros Hamann+Krah, Herr Dirk Hamann vom 16.07.2024 

]XP BaXXQJVSOaQ NU. 8a/C ÄAllgemeines Wohngebiet an der Klebendor-
feU/SRPPeUfeOdeU SWUa�e³, TaXcKa" PLW deQ dLJLWaOeQ UQWeUOaJeQ [2] XQd 
[3] 

[2] SWadW TaXcKa: BebaXXQJVSOaQ NU. 8a/C ÄAllgemeines Wohngebiet an der 
Klebendorfer/Sommerfelder Straße" - Änderungsverfahren "Judohalle 
Taucha", bestehend aus Rechtsplan, Textlichen Festsetzungen, Begrün-
dung, Sportstättenbilanz, Betriebskonzept, Verkehrsprognose, Schall-
technischer Untersuchung, Entwässerungskonzept Hydraulik und Um-
weltbezogenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 8a/C mit Stand 
Entwurf 14.09.2023; geänderter Entwurf vom 05.06.2024 

 

   

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden  Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Doreen Brandl 
 per Email  

toeb@hamann-krah.de 
 
HAMANN+KRAH 
stadtplanung architektur 
Prießnitzstraße 7 
01099 Dresden 

  
Durchwahl 
Telefon +49 351 2612-2111 
Telefax +49 351 2612-2099 
 
Doreen.Brandl@ 
smekul.sachsen.de 
 
Ihr Zeichen 
 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de
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[3] CWH Ingenieurgesellschaft mbH: Geotechnischer BeULcKW ÄBV KaPSfVSRUW]eQWUXP/ 
GeZeUbe/ WRKQeQ LQ TaXcKa, KOebeQdRUfeU SWUa�e, FOXUVW�cN 539b³ YRP 
20.05.2022, überarbeitete Fassung vom 19.04.2024,  Projekt Nr. 22007 (17 Seiten 
Text und Anlagen 1 bis 4) 

[4] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Datenfundus des 
sächsischen geologischen Dienstes - Bohrungsdaten, Gutachten, Berichte, Karten 
und vorhandene Untergrundmodelle (hier: Geologische Karte der eiszeitlich bedeck-
ten Gebiete von Sachsen M 1: 50.000, Geologische Übersichtskarte Sachsens M 
1: 400.000) 

[5] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Stellungnahme 
als Träger öffentlicher Belange vom 09.06.2022 zum Bebauungsplan Nr. 8a/C "All-
gemeines Wohngebiet an der Klebendorfer/Sommerfelder Straße" Änderungsver-
fahren "Judohalle Taucha" - Fassung 05/2022; unser AZ 21-2511/139/42 

[6] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Stellungnahme 
als Träger öffentlicher Belange vom 26.01.2024 zum Bebauungsplan Nr. 8a/C "All-
gemeines Wohngebiet an der Klebendorfer/Sommerfelder Straße" Änderungsver-
fahren "Judohalle Taucha" ± Entwurf vom 14.09.2023; unser AZ 21-2511/139/42 

 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen der Planung keine Bedenken mehr entgegen. Durch den 
Verzicht auf eine Regenwasserversickerung konnten die bisher geäußerten Bedenken 
ausgeräumt werden. Wir verweisen auf die unter Punkt 2 dargelegten Ausführungen und 
Hinweise. 
 
Anforderungen zum Radonschutz wurden in den vorliegenden Planungsunterlagen be-
reits angemessen beachtet.  
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie Be-
lange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
 
2 Geologie 
 
2.1 Prüfumfang 
 
Es wurden die geologischen Belange und Sachverhalte in den Unterlagen zum Bebau-
ungsplan [2] geprüft. Die Unterlage [2] enthält einen überarbeiteten Geotechnischen Be-
richt [3].  
 
Dieser überarbeitete Geotechnische Bericht [3] wurde nur bezüglich der gemäß unserer 
Stellungnahme [6] zu klärenden Sachverhalte geprüft. Alle anderen geologischen As-
pekte waren bereits mit unserer Stellungnahme [6] ohne Beanstandung abgeprüft wor-
den 
 
2.2 Prüfergebnis 
 
Letztmalig übergab das LfULG im Januar 2024 eine Stellungnahme [6] zum Bebauungs-
plan i.d.F. 09/2023.  
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Dem Bebauungsplan standen damals Bedenken aus hydrogeologischer Sicht entgegen, 
welche die geplante Entsorgung anfallender Niederschlagswässer betrafen.  
 
Durch den Verzicht auf eine Regenwasserversickerung konnten die bisher geäußerten 
Bedenken ausgeräumt werden. 
 
Mit unserer Stellungnahme [6] wurden auch geologische Hinweise übergeben, die im 
Verfahren bisher aber nur teilweise Berücksichtigung gefunden haben. 
 
DeU HLQZeLV ]X ÄSWaQdRUWNRQNUeWeQ XQd RbMeNWbe]RJeQeQ Baugrund-Hauptuntersuchun-
JeQ³ 
in [6] bleibt weiterhin gültig und sollte Eingang in die Planungsunterlagen finden, bevor-
zugt als Hinweis in den Textlichen Festsetzungen. 
 
Die Prüfung des überarbeiteten Geotechnischen Berichtes [3] hat ergeben, dass die ge-
mäß [6] zu klärenden Sachverhalte im Bericht geändert wurden.  
Der Geotechnische Bericht [3] kann nun als Grundlage für die Planungen genutzt wer-
den.  
 
Die Prüfung der Planungsunterlagen [2] hat keine zusätzlichen Hinweise ergeben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan Nr. 8a/C "Allgemeines Wohnge-
biet an der Klebendorfer/Sommerfelder Straße", 2. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes, Entwurf 
i. d. F. vom 06/24 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für das o. g. Vorhaben nehmen die Leipziger Wasserwerke (LWW) als Träger öffentlicher Belange zu der 
E-Mail vom 17.07.2024 und den Bebauungsplanunterlagen, die seit dem 15.07.2024 auf buergerbeteili-
gung.sachsen.de zur Verfügung stehen, nachfolgend Stellung. 
 
Durch die LWW wurde bereits mehrfach zu diesen B-Plan Stellung genommen, letztmalig mit Schreiben 
vom 25.01.2024 zum o.g. Vorhaben eine Stellungnahme abgegeben. Diese behält auch weiterhin ihre 
Gültigkeit. 
 
Aus den übergebenen Unterlagen haben sich folgenden Punkte als für die LWW relevant ergeben: 

- Änderung des Abstandes der Baugrenze an der Klebendorfer Straße. Damit wird der Forderung 
entsprochen, zu der in der Klebendorfer Straße vorhandenen Trinkwasserleitung DN 150 GGG 
einen Mindestabstand von 2m zu Fundamenten einzuhalten. 

 
- Die Breite der privaten Erschließungsstraße wurde von 3m auf 4m erhöht. Wie die innere Er-

schließung erfolgen soll, ist nicht Gegenstand der Planunterlagen. 
 

- Nach der bisherigen Planung sollte das gesamte auf den Grundstücksflächen anfallende Nieder-
schlagswasser dezentral bewirtschaftet werden. Nach neueren Erkenntnissen ist der Baugrund 
allerdings nicht ausreichend versickerungsfähig, deshalb soll nun gedrosselt mit 5 l/s in das öf-
fentliche Netz eingeleitet werden. Unterlagen zur Rückhaltung sind nicht Gegenstand der Plan-
unterlagen. 

 
- Das anfallende Schmutzwasser der Judohalle soll über einen neuen Hausanschluss direkt in die 

Mischwasserkanal DN 600 in der Klebendorfer Straße eingeleitet werden. Der Hausanschluss ist 
nicht Gegenstand der Planunterlagen. 

 
 

 
HAMANN+KRAH 
stadtplanung architektur 
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01099 Dresden 
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Trinkwasserversorgung 
Aus den übergebenen Unterlagen geht weiter nicht hervor ob für die geplanten Mehrfamilienhäuser 
eine innere Erschließung notwendig wird. Eine genaue Prüfung der Versorgung kann erst nach Übermitt-
lung der Bedarfswerte und gewünschter Anschlusspunkte erfolgen. Aus Sicht der Leipziger Wasserwerke 
sollte im Rahmen des B-Plan Verfahren zumindest die Parzellierung des B-Plangebietes geklärt sein. 
 
Die vom Vorhabenträger vorgesehene Versorgungslösung ist zur Prüfung beim Versorgungsunterneh-
men, Unternehmensbereich Markt, Team Erschließung/Dezentrale Entsorgung, vorzulegen. 
 
Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser unmittelbar in Haushalten sollte beach-
tet werden, dass Niederschlagswasser entsprechend seiner Schadstoffbelastung vom Gesetzgeber als 
Abwasser eingestuft wird. Wir verweisen deshalb in diesem Zusammenhang auf das Technische Regel-
werk „TrinkwasserversorgungΗ der LWW. 
 
Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
Das Schmutz- und Niederschlagswasser ist im Plangebiet getrennt zu entsorgen. Grundstücksanschlüsse 
für Schmutz- und Niederschlagswasser sind an der Adolph-Menzel-Straße bereits vorhanden. Nach Prü-
fung wurde festgestellt, dass die vorhandenen Anschlüsse im Rahmen der geplanten Erschließung nicht 
genutzt werden können. 
 
x Schmutzwasserentsorgung 

Der vorhandene Grundstücksanschluss für Schmutzwasser kann für die Entsorgung der geplanten 
Mehrgeschossbauten nicht genutzt werden. Der Anschluss ist zurück zu bauen und an Stelle dessen 
ist die geplante Sammelleitung in der Erschließungsstraße in DN 250 bis zum Bestandsschacht 
34938004 in der Adolph-Menzel-Straße herzustellen. 
 
In der textlichen Begründung wird aufgeführt, dass für die Judohalle ein neuer Anschluss an die 
MW-Kanal in der Klebendorfer Straße hergestellt wird. Planunterlagen sowie Angaben zur Sanitä-
ren Ausstattung und Einwohnergleichwerten wurden weder für die Judohalle noch für die Wohnbe-
bauung übergeben. Aussagen zur erforderlichen Dimensionierung der Hausanschlüsse sind somit 
nicht möglich. 

 
x Niederschlagswasserentsorgung 

In der Begründung wird beschrieben, dass alle Dächer als Flachdach ausgebildet und mit Retenti-
onsgründächern mit Wasserspeicherboxen ausgestattet werden. Das Wasser wird auf den Gründä-
chern gesammelt, zurückgehalten und gedrosselt auf das begrünte Tiefgaragendach abgegeben 
und wird von dort mit einem Gesamtabfluss von maximal 5,0 l/s in das öffentliche Netz eingeleitet.  
 
In Bezug auf die Entwässerungsplanungen wurden keine prüffähigen Unterlagen übergeben. Ein 
Entwässerungskonzept mit entsprechenden Nachweisen, dass eine maximale Ableitung von 5 l/s 
aus dem Gebiet inkl. aller Einzelableitungen, wie Garagenentwässerungen, Wegeentwässerungen 
eingehalten wird, liegt nicht prüffähig vor. Die Hinweise des LfLUG in Bezug auf offene Verduns-
tungs-Retentions-Anlagen wurden nicht berücksichtigt. Diese Anlagen stellen wichtige Elemente in 
der Niederschlagswasserbewirtschaftung dar und sind im B-Plan darzustellen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Drosselmenge von 5,0 l/s für das gesamte B-Plangebiet gilt, und 
durch ein maximalwertbegrenztes Drosselorgan sicherzustellen ist.  
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Weiterhin muss der Überflutungsnachweis entsprechend DIN 1986-100 für das Gebiet eingehalten 
werden (T 100a).  Dieser Überflutungsnachweis ist zu erstellen, notwendige Retentionsflächen sind 
im B-Plan darzustellen. Der grundstücksbezogene Überflutungsnachweis ist bei abflusswirksamen 
Flächen > 800 m² nach DIN 1986-100 zu erbringen. Der Nachweis ist mit den Leipziger Wasserwer-
ken abzustimmen und zu übergeben. Der Überflutungsnachweis ist anhand der konkreten Planung 
für das gesamte Grundstück für die festgesetzte Bemessungsstufe (Ereignis mit der höchsten Ab-
flussfülle bis zum 100-jährigen Ereignis, KOSTRA-DWD-2020, standortgenaue Rasterzelle) zu erar-
beiten. Es darf bei der gewählten Bemessungsstufe zu keinem Oberflächenabfluss vom Grundstück 
kommen. Den Berechnungen zum Überflutungsnachweis sind ein Lageplan beizufügen, aus dem 
Überstauhöhen, Fließrichtung und -wege, Überflutungsflächen und weiteren notwendigen Anlagen 
hervorgehen. 
 
Das Rückhaltevolumen sollte vorzugsweise oberirdisch in unkritischen Grundstücksbereichen an-
geordnet werden. 
 

Unter der Voraussetzung der Einhaltung und Beachtung der in dieser Stellungnahme aufgeführten Be-
dingungen, Maßgaben und Hinweise stimmen die LWW dem Entwurf des Bebauungsplans zu. 
 
Die Stellungnahme erfolgt unsererseits kostenfrei. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
i. A. Sebastian Möller 
Teamleiter Erschließung / Dez. Entsorgung 
Unternehmensbereich Markt 

i. A. Uwe Hofmann 
Sachbearbeiter Erschließung  
Unternehmensbereich Markt 

 
Verteiler: 

- LWW 2615, NWM 
- ZV WALL 
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TgB-BeWeLOLgXQg

VRQ: SWaGWSOaQXQJVaPW <SWaGWSOaQXQJVaPW@OHLS]LJ.GH>
GeVeQdeW: FUHLWaJ, 2. AXJXVW 2024 18:16
AQ: TgB-BHWHLOLJXQJ
Cc: VWaGWHQWZLFNOXQJ
BeWUeff: SWHOOXQJQaKPH GHU SWaGW LHLS]LJ ]XP B-POaQ NU. 8a/C "AOOJHPHLQHV 

WRKQJHELHW aQ GHU KOHEHQGRUIHU/SRPPHUIHOGHU SWUa�H - 
bQGHUXQJVYHUIaKUHQ JXGRKaOOH TaXFKa"

AQOageQ: BHWHLOLJXQJVSURWRNROO X. KXU]LQIR.GRF[

KeQQ]eLchQXQg: ZXU NaFKYHUIROJXQJ
KeQQ]eLchQXQgVVWaWXV: GHNHQQ]HLFKQHW

Sehr geehrter Herr Hamann, 
 
danke f�r die M|glichkeit ]ur Stellungnahme ]um o.g. B-Plan. Hier]u hat die Stadt Leip]ig folgende 
HinZeise: 
 
Vor dem Hintergrund der gemeinsam in der Region erarbeiteten integrierten Wasserkon]eption, Zelche 
innovative und naturnahe NiederschlagbeZirtschaftungsm|glichkeiten beinhaltet, bittet die Stadt Leip]ig, 
folgende Empfehlungen hier]u ]u beachten: 
 
Der vorliegende gelnderte EntZurf ]um o.g. ÄBebauungsplan enthllt in der Zusammenschau mit den 
vorliegenden Fachgutachten und Stellungnahmen Inkonsisten]en b]gl. der geplanten 
NiederschlagsZasserbeZirtschaftung:   

- Die Stellungnahme des ZZeckverbandes f�r Wasserversorgung und AbZasserbeseitigung Leip]ig-
Land vom 26.01.2024 besagt, dass eine (in-)direkte Ableitung des auf dem Grundst�ck anfallenden 
NiederschlagsZassers in die |ffentlichen Anlagen nicht gestattet sei und verZeist auf die 
Stellungnahme der Leip]iger WasserZerke (LWW) vom 25.01.2024. Hiernach sei eine Einleitung 
von NiederschlagsZasser Zeder in die Mischkanalisation noch in die Trennkanalisation gestattet. 
Jegliches NiederschlagsZasser sei de]entral im Plangebiet ]u beZirtschaften. Im vorliegenden 
EntZlsserungskon]ept (06.05.2024) Zird ]unlchst die Stellungnahme der LWW vom 25.01.2024 
]ur Kenntnis genommen, sich aber im folgenden Te[t trot]dem auf eine fr�here Stellungnahme der 
LWW vom 10.06.2022 be]ogen (S.12), Zonach eine Einleitmenge in die Kanalisation von 5 l/s 
gestattet sei. Es Zird ]udem auf einen laufenden Abstimmungspro]ess mit den LWW ]ur 
ma[imalen Einleitmenge verZiesen, Zobei anhand der ]ur Verf�gung stehenden Unterlagen nicht 
ersichtlich ist, ob dieser ]u einer Aktualisierung der Stellungnahme der LWW seit dem 25.01.2024 
gef�hrt hat.  

- In der Begr�ndung ]um gelnderten EntZurf Zird auf S. 16 in Kapitel 7.2.2 ebenfalls eine ma[imale 
Einleitmenge von 5 l/s von den Dlchern in die |ffentliche Kanalisation angef�hrt. Im 
EntZlsserungskon]ept (S. 9) Zird eine ma[. gedrosselte Einleitmenge von 3 l/s von den 
Dachfllchen angegeben. Zuslt]lich flllt, vorbehaltlich des Einbaus eines R�ckhaltevolumens von 3 
mñ,  f�r die Tiefgaragen]ufahrt ein Drosselabfluss von 0,3 l/s an (ohne ZZischenspeicher = 4,5 l/s). 
Die Anordnung von (]uslt]lichen) BeZirtschaftungselementen, Zie ].B. Zisternen, ist ]u begr��en.  

- F�r die EntZlsserung des Oberfllchenablaufs der Erschlie�ungsstra�e soZie die EntZlsserung 
der Teilstra�enfllchen im Norden (Klebendorfer Str.) und Osten (Adolph-Men]el-Str.) liegt kein 
Kon]ept f�r die NiederschlagsZasserbeZirtschaftung vor. Mit VerZeis auf die Stellungnahme der 
LWW vom 25.01.2024 sollten stra�enbegleitende Mulden geplant und entsprechende 
Vorbehaltsfllchen in den Bebauungsplan festgeset]t Zerden.  

- Im PlanentZurf vom 05.06.2024 ist ersichtlich, dass die vormals geplante Rigolenversickerung im 
gelnderten EntZurf entflllt. Der Grund daf�r, die ung�nstigen h\drogeologischen 
Vorausset]ungen, ist nachvoll]iehbar in den vorliegenden Unterlagen dargestellt. GleichZohl ist im 
Begr�ndungste[t ]um EntZurf auf S. 12 ausgef�hrt, dass Drosselabfl�sse von den 
Retentionsgr�ndlchern in Versickerungsanlagen geleitet Zerden und dass die Errichtung von 
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Rigolen und begr�nten Dachfllchen ]um Leitbild Tauchas als Ägkologische Modellstadt³ beitragen. 
Hieraus ergibt sich ein Widerspruch ]um PlanentZurf und den Ausf�hrungen auf S. 16. 

- Es Zird empfohlen, die geplante NiederschlagsZasserbeZirtschaftung in einer geeigneten 
Plandarstellung, inklusive angeschlossener Fllchen je BeZirtschaftungselement, 
R�ckhaltevolumina und (gedrosselter) Abflussmengen / Einleitmengen ab]ubilden. Der bestehende 
Dissen] b]gl. der ma[imal gestatten Einleitmenge in das |ffentliche Kanalnet] sollte aufgel|st und 
eindeutig im Begr�ndungste[t hervorgehoben Zerden. 

 
 
Freundliche Gr��e 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Brigitta Ziegenbein 
Amtsleiterin 
_____________________________________ 
Stadt Leip]ig, Der Oberb�rgermeister 
De]ernat StadtentZicklung und Bau 
Stadtplanungsamt 
Postanschrift: 04092 Leip]ig 
Martin-Luther-Ring 4-6 
04109 Leip]ig 
 
Tel.: 0341 / 123 4820 
E-Mail: brigitta.]iegenbein@leip]ig.de 
Internet: http://ZZZ.leip]ig.de 

 
VŽŶ͗ Diƌk HamaŶŶ фhamaŶŶΛhamaŶŶͲkƌah͘deх  
GeƐeŶdeƚ͗ DieŶƐƚag͕ ϭϲ͘ JƵli ϮϬϮϰ ϭϮ͗ϱϵ 
AŶ͗  

 
 

 
 

 

Cc͗ TÖBͲBeƚeiligƵŶg фƚŽebΛhamaŶŶͲkƌah͘deх͖  
BeƚƌeĨĨ͗ PE VI͗ ϭϵϭϰ Ͳ BebaƵƵŶgƐƉlaŶ Nƌ͘ ϴaͬC ΗAllgemeiŶeƐ WŽhŶgebieƚ aŶ deƌ KlebeŶdŽƌfeƌͬSŽmmeƌfeldeƌ SƚƌaƘeΗ 
 

VorVichW: Es handelt sich um eine externe E-Mail. Bitte klicken Sie nicht auf Links oder Anhlnge, solange Sie nicht von der 
Echtheit der Nachricht �berzeugt sind.  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Stadtrat der Stadt Taucha hat in seiner Sit]ung am 13.06.2024 den gelnderten EntZurf des 
Bebauungsplans Nr. 8a/C ÅAllgemeines Wohngebiet an der Klebendorfer/Sommerfelder Stra�e´, 
bnderungsverfahren ÅJudohalle Taucha´ in der Fassung vom 05.06.2024, bestehend aus der Plan]eichnung 
(Teil A) und den Te[tlichen Festset]ungen (Teil B), soZie die ]ugeh|rige Begr�ndung einschlie�lich 
UmZeltbericht gebilligt und die |ffentliche Auslegung nach � 3 Absat] 2 und � 4a Absat] 2 Baugeset]buch 
(BauGB) beschlossen. Bei der Beschlussfassung Zurde geml� � 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass die Dauer 
der erneuten |ffentlichen Auslegung angemessen verk�r]t Zird. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das Flurst�ck 593/b soZie Teilfllchen der Flurst�cke 
593/295, 593/386 und 668 der Gemarkung Taucha. Die Fllche gren]t im S�den an die Flurst�cke 593/166, 



3

593/170 und 593/174 der Gemarkung Taucha, im Osten an die Adolph-Men]el-Stra�e, in Norden an die 
Fahrbahn der Klebendorfer Stra�e soZie im Westen an die Ma[-Klinger-Stra�e. 
Mit der Planung Zerden die Vorausset]ungen f�r eine geordnete stldtebauliche EntZicklung in einer bereits 
erschlossenen Lage geschaffen. Ziel ist die EntZicklung einer Sporthalle und eines Wohngebietes. 
Nach der Offenlage des EntZurfes vom 14.09.2023 erfolgte gleich]eitig vom 13.12.2023 bis einschlie�lich 
09.02.2024 die Beteiligung der gffentlichkeit geml� � 3 Abs. 2 BauGB, der Beh|rden und sonstigen Trlger 
|ffentlicher Belange geml� � 4 Abs. 2 BauGB soZie der Nachbargemeinden geml� � 2 Abs. 2 BauGB. 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen ]um EntZurf des Bebauungsplanes Zurden inhaltliche 
bnderungen notZendig, Zodurch geml� � 4a Abs. 3 BauGB eine erneute Offenlage erforderlich ist. 
Die gelnderten Planinhalte sind im Plan und Te[tlichen Festset]ungen farbig hervorgehoben. Es handelt sich 
dabei insbesondere um folgende bnderungen: 

- bnderung des Abstandes der Baugren]e an der Klebendorfer Stra�e: 
bnderung der Breite der Fllche, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten ]u belasten ist 

- Entfall der Festset]ung ]ur Rigolenversickerung 
- Ma� der gedrosselten Einleitmenge des NiederschlagsZassers 
- Einset]en einer gkologischen Baubegleitung 
- HinZeise ]u Archlologie, Immissionsschut], Radonschut], An]eige und hbergabe der Ergebnisse 

von geologischen Untersuchungen soZie Schut] von Leitung und Kabeltrassen 
Ferner Zurden das EntZlsserungskon]ept, der geotechnische Bericht und die Verkehrsprognose 
�berarbeitet.  
Die Unterlagen ]um gelnderten EntZurf umfassen die Plan]eichnung, die Te[tlichen Festset]ungen und die 
Begr�ndung, die vorliegenden Fachplanungen b]Z. -gutachten (EntZlsserungskon]ept, Geotechnischer 
Bericht, Schalltechnische Untersuchung, Verkehrsprognose) soZie die Zesentlichen bereits vorliegenden 
umZeltbe]ogenen Stellungnahmen. Sie sind in der Zeit vom 15.07.2024 bis einschlie�lich 31.07.2024 durch 
Ver|ffentlichung im Internet auf der Seite der Stadt Taucha unter  
ZZZ.taucha.de 
-> Rathaus -> BauZesen -> Bauleitplanung soZie im Zentralen Landesportal Bauleitplanung unter der  
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/taucha/beteiligung/themen/1043213 einsehbar. 
Zuslt]lich ]ur Ver|ffentlichung im Internet liegen die kompletten Planunterlagen im Rathaus Taucha, 
Schlo�stra�e 13, in 04425 Taucha, im Zimmer 303 Zlhrend der Dienst]eiten Zlhrend der Dienststunden aus. 
Nunmehr m|chten Zir Sie im Auftrag der Stadt Taucha in die Planung einbe]iehen und bitten Sie um Pr�fung 
der Planung unter den von Ihnen ]u vertretenden Belangen.
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Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen und HinZeise bis spltestens 16.08.2024 an toeb@hamann-krah.de 
 
Liegt bis ]u dem genannten Zeitpunkt keine Stellungnahme vor, geht die Stadt Taucha davon aus, dass aus 
Sicht der von Ihnen ]u vertretenden Belange der Planung nichts entgegensteht.  
 
Mit freundlichen Gr��en 
 
 
Dirk Hamann 
Architekt/Stadtplaner 
 
HAMANN+KRAH 
stadtplanung architektur 
 
Prie�nit]stra�e 7 
01099 Dresden 
Fon 0351 317 93 41 
Fa[ 0351 317 93 43 
ZZZ.hamann-krah.de 
 
 
F�r R�ckfragen stehe ich Ihnen gern ]ur Verf�gung. 

Mit freundlichen Gr��en 
Dirk Hamann 
Architekt / Stadtplaner 

HAMA11+K5AH 
stadtplanung architektur 

Prie�nit]stra�e 7 
01099 Dresden 
Fon 0351 317 93 41 
Fa[ 0351 317 93 43 
ZZZ.hamann-krah.de 
 
 
 



             TaXcha, 29.07.2024 

 

 

 

 

RaWhaXs TaXcha 

BaXamW 

Schlo�sWr. 13 

04425 TaXcha 

 

 

Stellungnahme zum geplanten Bau einer Judohalle I Trainingshalle in der Klebendorfer 
Stra�e (Bebauungsplan Nr. 8a/C) 

 

 

Sehr geehrWer Herr B�rgermeisWer Meier, sehr geehrWe Damen Xnd Herren, 

nach SichWXng der einsehbaren UnWerlagen ]Xm BebaXXngsplan Nr. 8a/C ÄAllgemeines 
WohngebieW an der Klebendorfer-. /Sommerfelder SWra�e³, bnderXngsYerfahren ÄJXdohalle 
TaXcha³ m|chWen Zir hiermiW folgende Bedenken Yorbringen. 

Vorab m|chWen Zir beWonen, dass die Bedenken nichW gegen die ErrichWXng der WohngeblXde 
b]Z. des GeschlfWshaXses gerichWeW sind. 

Die Yor]Xbringenden Bedenken richWen sich nXr gegen die ErrichWXng Xnd Yor allem gegen den 
BeWrieb der geplanWen JXdohalle, Zobei der Begriff ÄMehr]Zeckhalle³ besser das geplanWe 
BeWriebskon]epW ZiderspiegelW. 

Des WeiWeren m|chWen Zir Yorab daraXf hinZeisen, dass in den Yorhandenen UnWerlagen Yieles 
nXr in XnYerbindlichen RechWsbegriffen (ÄsollWe³, Äm�ssWe³, Äk|nnWe³, ÄisW angedachW³, Äab ca. 
Personen³) geregelW isW.  

Bei einer BebaXXng miW einer Halle in dieser Gr|�enordnXng mXss die Gemeinde TaXcha im 
InWeresse der EinZohner f�r KlarheiW sorgen Xnd alle AXflagen rechWsYerbindlich, aXch miW 
AhndXngsm|glichkeiWen, fesWlegen. 

NXr Zenn es gelingW die Ak]epWan] der AnZohner (B�rger der SWadW TaXcha) f�r diese ProjekW im 
Vorfeld ]X geZinnen isW ein solches �berhaXpW XmseW]bar. Dies seW]W eine BeanWZorWXng der 
Fragen der B�rger, eine angemessene Ber�cksichWigXng der Sorgen Xnd bngsWe der B�rger 
YoraXs. 

Andernfalls isW ]X erZarWen, dass es im Vorfeld des BaXs dieser Halle Xnd splWer beim BeWrieb 
dieser Halle ]X gr|�eren Problemen kommW.  

Diese Probleme Z�rden dann mehrheiWlich ]X LasWen der SWadW TaXcha gehen. 

 



Zu den Bedenken: 

1.Aus den Unterlagen ist kein genauer Bedarf f�r diese Halle ersichtlich 

 

1.1. Wie Yiele SporWler aXs dem Bereich JXdo sind der]eiW im Verein organisierW Xnd 

Zo Wrainieren sie der]eiW? GibW es also einen Bedarf an einer ÄJXdohalle³? 

 

1.2. Wo Zorden bis jeW]W die im NXW]Xngsplan dargesWellWen KXrse angeboWen? 

 

1.3. GibW es genaXe VerWrlge miW der Landespoli]ei hinsichWlich der NXW]Xng der 

Halle? Die BEPO Sachsen d�rfWe als NXW]er aXsfallen, so das ma[imal die 

Pol.-ReYiere im nahen Umfeld AdressaWen sein k|nnWen. 

 

1.4. GibW es genaXe VerWrlge miW der KITA 1 Xnd 2 hinsichWlich der NXW]Xng der 

Halle? IsW hier ein Kon]epW hinsichWlich der UnfallYerh�WXng (erh|hWer 

BeWreXXngsschl�ssel) schon Yorhanden oder isW diese noch ]X ersWellen? 

GibW es ]Xm Thema KosWen�bernahme schon Angaben? Hier d�rfWen aXch 

laXfende KosWen f�r die SWadW enWsWehen (]. B. so]ial schZache Familien, 

B�rgergeldempflnger). 

 

1.5. Werden die resWlichen KXrse b]Z. AngeboWe dXrch Vereine angeboWen? 

 

1.6. Wie, Zie ofW Xnd in Zelcher Gr|�enordnXng Zird das AngeboW ÄBeZegXng f�r 

Familien³ dXrchgef�hrW? LaXW NXW]Xngsplan immer SamsWag Yon 09:30 ± 11:30 

Uhr, Zas in SXmme 52 VeransWalWXngen an Wochenenden bedeXWeW. 

 

1.7. GibW es hinsichWlich des AngeboWes ÄMaWWenfX�ball³ schon einen NXW]er? 

WidersprichW die DXrchf�hrXng Yon MaWWenfX�ballspiele nichW der AXssage, dass 

eine reine JXdohalle den sWlndigen AXf- Xnd AbbaX der TrainingsmaWWen 

enWbehrlich machen soll? 

 

 

 

 

 



2.   Nutzung der Halle 

 

Im Yorliegenden BeWriebskon]epW f�r des JC TaXcha e.V. f�r die JXdohalle isW 

eine NXW]Xng der JXdohalle ÄaXch f�r andere VeransWalWXngen³ Yorgesehen, Xm 

die HallenaXslasWXng opWimal sicher]XsWellen Xnd das GesamWkon]epW 

ab]XrXnden. Es Zerden dar�ber hinaXs YerschiedensWe VeransWalWXngen 

angeboWen³ (siehe PkW. 3 des BeWriebskon]epWes des JC TaXcha e.V.), dorW 

X.a. aXfgef�hrW: 

- KindergebXrWsWage 
- VeransWalWXngen im k�nsWlerischen Bereich 
- Teambildende Ma�nahmen f�r Sponsoren, ParWner Xnd andere UnWernehmen 
- WeWWklmpfe (JXdo, aber aXch WeWWklmpfe in anderen SporWarWen). 

Daher isW f�r Xns der Begriff ÄMehr]Zeckhalle³ ]XWreffender als der Begriff 

ÄJXdohalle³, da die Mehr]ahl der AngeboWe X.a.: 

- Reha-SporW 
- SeniorensporW 
- GesXndheiWssporW 
- Lad\-FiWness 

nichWs miW dem Begriff ÄJXdo³ ]X WXn haben, sondern Zohl nXr ]X AXff�llXng der 

Halle b]Z. ]Xr BedarfsgenerierXng dieser Halle dienen sollen. 

Dies Zird aXch dXrch die EinrichWXng einer AX�engasWronomie ersichWlich! 

F�r die DXrchf�hrXng Yon TrainingsinhalWen b]Z. WeWWklmpfe isW eine 

gasWronomische VersorgXng in AnlehnXng an die Regeln der Mehr]Zeckhalle 

aXsreichend. 

Die gasWronomische VersorgXng Zird Yor allem in den AbendsWXnden Xnd am 

Wochenende aXf GrXnd der AX�enYersorgXng aXf einem Balkon ]X einer erh|hWen 

LlrmbelasWXng f�hren. Im Jahr 2020 ZXrde in der Poli]eiYerordnXng RegelXngen  

]Xm LlrmschXW] fesWgelegW, die der OrdnXngsamWs-Chef Jens R�hling als ÄfakWische 

Einf�hrXng einer MiWWagsrXhe Yon 13:00 bis 15:00 Uhr be]eichneWe, die Yon Yielen 

B�rgern immer Zieder geZ�nschW Zorden sei³. 

 

AX�erdem Zird eine GasWronomie immer aXch ]X einem AnlieferYerkehr f�hren, d.h.,  

je e[WensiYer die GasWronomie aXsflllW, Xmso mehr AnlieferXngsfahrWen enWsWehen. 

Um KonflikWe miW den AnZohnern ]X Yermeiden, mXss fesWgelegW Zerden, dass 

keine AX�engasWronomie sWaWWfinden darf, sondern die VersorgXng aXs  

LlrmschXW]gr�nden im InnenraXm der Halle erfolgen mXss. 



Bei der NXW]Xng der Halle f�r die o.a. Ma�nahmen (].B. KindergebXrWsWage, k�nsWlerische  

VeransWalWXngen, Feiern f�r Sponsoren Xnd andere UnWernehmen) ergeben sich in den UnWerlagen  

keine RegelXngen f�r die DXrchf�hrXng dieser VeransWalWXngen: 

- Wird die An]ahl der Teilnehmer aXf die An]ahl der ParkpllW]e redX]ierW? 
- Wird hier bei gr|�eren EYenWs ebenfalls ein Park&Ride-Kon]epW Yorgeschrieben? 
- Sind in den k�nsWlerischen VeransWalWXngen aXch Kon]erWe ]X impli]ieren? Wie soll hier 

der LlrmschXW], die ParksiWXaWion eWc. ablaXfen b]Z. gesicherW Zerden? 

 

Die abschlie�ende KllrXng der PXnkWe 1 Xnd 2 sind f�r das Äob³ dieser Halle ZichWig. 

 

3.   Aus den Unterlagen ist auch nicht ersichtlich, warum diese Halle am 

geplanten Ort errichtet werden muss (er folgerichtig also Alternativlos ist) 

In der SWadW TaXcha gibW es m.E. sinnYollere grWlichkeiWen f�r die ErrichWXng dieser 

Halle in der Nlhe Yon gr|�eren Parkm|glichkeiWen, sofern die KllrXng des 

Bedarfes aXs den PkW. 1 Xnd 2 Zirklich die NoWZendigkeiW f�r die Halle ergibW. 

 

Vor allem gehW es hier Xm die VerkehrsanbindXngen hinsichWlich des ]X 

erZarWenden IndiYidXalYerkehrs. 

 

In den UnWerlagen gibW es keine AnWZorWen aXf die Fragen: 

- IsW seiWens der SWadW eine Pr�fXng nach AlWernaWiYsWandorWen erfolgW? 
- Wenn ja Zelche? Wenn nein ZarXm nichW? 
- Was sprach gegen andere SWandorWe? 
- Was sprichW insbesondere f�r den geplanWen SWandorW? 

 

M|gliche AlWernaWiYen: 

- Pr�fXng der Einbe]iehXng des JC TaXcha in die 3-Felder des SchXlcampXs im Bereich 
Friedrich-EberW-Wiesen 

- Pr�fXng ErZerb der Fllche des ehem. M|belgeschlfWes in der OWWo-SchmidW-SWra�e. 
DXrch die Nlhe ]Xm ParkplaW] ÄM|bel-KrafW³ Z�rde sich ein ShXWWlen enWbehrlich machen 
Xnd Z�rde ]Xr UmZelWYerWrlglichkeiW des ProjekWes beiWragen. 

- Pr�fXng eines m|glichen SWandorWes in den GeZerbebereichen, Yorrangig im 
GeZerbegebieW an der BAB14 der SWadW TaXcha. AXch hier Zlre ein ShXWWleYerkehr nichW 
n|Wig Xnd aXch die ParkplaW]siWXaWion Z�rde nichW ZeiWer YerschlrfW. 

Ein OrW aX�erhalb der WohnsiedlXng Z�rde aXch das Llrmproblem XnWer PXnkW 2 minimieren. 

 

 

 



4. Verkehrssituation 

4.1. Rollender Verkehr 

Das ]X erZarWende ]XslW]liche VerkehrsaXfkommen dXrch den BeWrieb der JXdohalle 

isW laXW dem GXWachWen f�r sich ein]eln beWrachWeW als YerWreWbar eingesWXfW. 

Diese Prognose beinhalWeW jedoch nichW den ElWernYerkehr (Kf]) f�r 2 GrXndschXlen, 

OberschXle Xnd KinderWagessWlWWe SW. MoriW], enWlang der Klebendorfer- / RXdolf- 

BreiWscheid- / Friedrich-Engels-SWra�e am Morgen Xnd Yor allem am NachmiWWag. 

 

Da]X kommW noch der ElWernYerkehr ]Xm G\mnasiXm (Yor allem die j�ngeren 

Jahrglnge) miWWels PKW, da die gPNV-AnbindXng ]Xm UnWerrichWsbeginn in diesem 

nichW gegeben isW. 

Die dXrchgef�hrWe Verkehrsprognose ]Xr JXdohalle Yom 11.01.2023 mXss miW der 

kXr] daraXf erschienenen VerkehrsXnWersXchXng ]Xm geplanWen WohngebieW 

"BogXmilspark" (Yom 02.03.2023) abgeglichen Zerden Xnd ]XslW]lich Xm 

UnWersXchXngen ]X erZarWenden VerkehrsaXfkommen dXrch die in]Zischen 

ferWiggesWellWe SporWhalle der OberschXle, soZie den geplanWen REWE-MarkW ergln]W 

Zerden. 

Die ]X erZarWende Verkehrser]eXgXng im WochenbeWrieb YerWeilW sich aXf den 

gesamWen TagesYerlaXf, es sind SpiW]en Yor allem dann ]X erZarWen, Zenn sich die 

FahrWen miW Be]Xg ]Xr JXdohalle miW denen ]X den SchXlen �berschneiden. 

 

Des WeiWeren mXss beachWeW Zerden, dass es ]X einem ZXZachs ]X den 

Verkehrsmengen am Wochenende dXrch den ParksXchYerkehr kommen Zird, die 

Yor allem aXf den XnmiWWelbar an die JXdohalle angren]enden SWra�en f�r ]XslW]liche 

MehrYerkehre sorgen Zerden. 

 

4.2. RUHENDER VERKEHR 

Dieser PXnkW beWriffW Xnsere gr|�Wen Bedenken. 

Ein ProjekW Zie die JXdohalle bedarf der Ak]epWan] der AnZohner. Hier isW aber Yieles 

nichW klar geregelW b]Z. f�r Xns nichW ersichWlich. 

 

Wir YerZeisen in AXs]�gen aXf die Yorliegende Verkehrsprognose: 

ÄDer ParkdrXck im |ffenWlichen Umfeld der JXdohalle Zird dXrch die BesXcher*innen 

insbesondere in den AbendsWXnden des WochenbeWriebes ab 17:00 Uhr Xnd am 



Wochenende sWeigen. 

Wie bereiWs erZlhnW sind hierbei die HandlXngsm|glichkeiWen der AkWeXre 

dahingehend eingeschrlnkW, da Zeder eine ParkraXmerZeiWerXng m|glich isW, noch 

eine RedX]ierXng der SWellfllchen im Umkreis der JXdohalle sinnYoll erscheinW.³ 

 

WeiWerhin YerZeisW die ersWellWe Prognose aXf eine Pr�fXng der NXW]Xng Yon 

Parkfllchen des Ein]elhandels im WohngebieW. Hierbei gilW es aber ]X bedenken, 

dass es Zlhrend der BaXphase des REWE-MarkWes ]X einer VerringerXng der 

Parkfllchen kommen kann. Wlhrend der GeschlfWs]eiWen der MlrkWe d�rfWe es somiW 

kaXm ]X einer EnWlasWXng der ParksiWXaWion kommen. 

 

Hier]X gibW es leider keine AXssagen. 

 

SomiW Zird es ]X einer VerknappXng der Parkfllchen f�r die AnZohner kommen, Yor  

allem in den splWen NachmiWWags- b]Z. AbendsWXnden (JXdo U9 ± U15, KindersporW  

XsZ.) dXrch den Bringe- Xnd HolYerkehr b]Z. dXrch Fahr]eXge der ElWern, Zelche an 

der SporWsWlWWe Yerbleiben. 

Diese EffekWe sind an der Mehr]Zeckhalle Zlhrend der TrainingseinheiWen der 

j�ngeren Jahrglnge der Handballer der SG TaXcha ]X erkennen. 

DorW gibW es aber im UnWerschied ]Xr errichWenden JXdohalle einen gro�en ParkplaW]. 

 

Dieser haW gen�gend Kapa]iWlW f�r die AXfnahme der Fahr]eXge im TrainingsbeWrieb 

oder bei Ligaspielen. Bei TXrnieren Zird es jedoch schon mal eng. 

Was im WohngebieW Xm die JXdohalle ]X erZarWen isW, kann man an der 

Mehr]Zeckhalle Zlhrend des TaXchschers erkennen, Zenn der dorWige ParkplaW]  

nichW mehr in Gln]e als solcher genXW]W Zerden kann. 

 

In der ersWellWen Verkehrsprognose Zird ein, noch ]X erarbeiWendes Xnd rechWlich noch ]X  

regelndes, Park&Ride-Kon]epW miWWels NXW]Xng des ParkplaW]es des M|belmarkWes ÄM|bel-KrafW³  

Xnd ein ShXWWle ]Zischen diesem ParkplaW] Xnd der JXdohalle als L|sXng indi]ierW.  

Leider fehlW es an einem gan]heiWlichen Verkehrskon]epW f�r das GesamWareal s�dlich  

der Leip]iger SWra�e Xnd ZesWlich der Sommerfelder SWra�e. 

Jedes ProjekW f�r sich "rechneW sich" Yernachllssigbar klein, in der SXmme haben Zir 

dann einen ZXsWand, miW dem keiner ]Xfrieden isW. 



 

Interessant an dem gesamten Verfahren ist vor allem, dass sich 6 von den 11  

ver|ffentlichen Stellungnahmen inhaltlich mit der mangelnden Verkehrsprognose sowie die  

Auswirkungen durch den Mehrverkehr und die weitere erhebliche Verknappung der  

Parkflächen beschäftigen. 

Im geänderten Bauplanentwurf sind einige Änderungen ersichtlich, so u.a.: 

- Änderung Baugrenzabstand 
- Änderung der Breite f�r Gehweg-, Fahrbahn- u. Leitungen 
- Entfall Rigolenversickerung (ohne Angabe von Gr�nden!!!) 
- Einsetzen einer |kologischen Baubegleitung usw. 

Alles wichtige Änderungen aber keine Einzige betrifft den Schwerpunkt der  

Stellungnahmen der B�rger, nämlich die Verkehrs- und Parksituation welche �berwiegend  

negativ gesehen wird. 

 

F�r das ProjekW der JXdohalle ergibW sich ein ZeiWeres Problem, Zelches Zir hier  

aXf]eigen m|chWe. 

 

Der Betreiber verweist in seinem Betriebskonzept: 

 ÄNach der]eiWigem SWand Zerden 2-3 WeWWklmpfe pro Jahr im Kinderbereich  

angesWrebW (BodenWXrnier, VereinsWXrnier eWc.).  

MiW der EWablierXng einer FraXen- Xnd / oder MlnnermannschafW im LigabeWrieb, Zird  

sich die An]ahl der Wochenenden miW einer BelegXng dXrch einen JXdo-WeWWkampf  

erh|hen³ 

Dies bedeXWeW, dass in der ZXkXnfW an jedem Wochenende ]X einem erh|hWen  

VerkehrsaXfkommen Xnd ]Xr VerknappXng der ParkplaW]fllchen kommen kann b]Z.  

Zird. 

Im Extremfall betrifft es also bis zu 52 Wochenenden im Jahr! 

Dies beWriffW besonders die geschilderWe ParksiWXaWion als aXch die AXsZirkXngen aXf  

die VerkehrssicherheiW aXf GrXnd des erh|hWen VerkehrsaXfkommens Xnd erh|hWen 

LlrmaXfkommen.  

Als AnZohner im WohngebieW, in Zelchem das BaXprojekW XmgeseW]W Zerden soll,  

sind Zir besonders Yon den AXsZirkXngen der UmseW]Xng dieses ProjekWes  

beWroffen. AXch Zir als AnZohner haben ein AnrechW aXf einen rXhigen Feierabend  

Xnd Wochenende.   

 



Daher Zlre seiWens der SWadW ab]XZlgen, ob der geZlhlWe SWandorW f�r diese Halle  

der richWige isW oder doch andere AlWernaWiYen gesXchW Zerden sollWen. 

 

Da dieses BaXYorhaben das VerkehrsaXfkommen in der WohnsiedlXng Xm ein  

Vielfaches erh|hW (Yor allem in der ZXkXnfW bei erh|hWen WeWWkampfaXfkommen) isW  

es aXs SichW des NaWXr- Xnd UmZelWschXW]es so nichW XmseW]bar Xnd ZidersprichW  

aXch den Zielen einer |kologischen ModellsWadW als die sich TaXcha selbsW  

be]eichneW.  

 

 

Nach dem der]eiWigen SWand lehnen Zir das ProjekW in der jeW]igen PlanXngsform klar  

ab Xnd Z�nschen Xns ihrerseiWs eine EnWscheidXng f�r die B�rger dieser SWadW Xnd  

keine moneWlr besWimmWe EnWscheidXng. 

 

 

 

MiW freXndlichen Gr��en 

 

 

 

 

 



Rathaus der Stadt Taucha 
BOrgermelster I Bauamt 
Schlossstraße 13 

04425 Tauche 

1 

Taucha, den 30 Jull2024 

Hinweise, Anregungen und Bedenken zu den Änderungsinhalten zum Änderungsentwurf des 
Bebauungsplan Nr. 8 a/C "Allgemeines Wohngebiet an der Klebendorfer/Sommerfelder Straße" 

Veröffentlicht Im Tauchaar Amtsblatt vom 01 . Juni 2024 2. Öffentliche Auslegung des 
Planentwurfe nach§ 3 Abs. 1 und§ 4 a Abs. 1 Baugesetzbuch (B.uGB) 

Sehr geehrter Herr BOrgermelster Me1er sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir nehmen Bezug auf die o g. Veroffend1chung und die bereits in unseren umfangreichen Stellung-
nahmen gegebenen Hinweise auf erhebliche Probleme, die auch mit den nun vorgenommenen kleinen 
Überarbeitungen leider nicht ausgeraumt wurden Insbesondere weisen wir hier auf folgende Punkte hin: 

Gefahrensituation Im Fuß·. Rad· und Straßenverkehr 

1. Dte Verkehrsstudie geht weiterhin von falschen Zlhldaten und Annahmen aus (z B kein 
Verkehr Ober Manteuffelstraße, Gärtnerweg und Max-Kiinger-Str. sowie Adolph-Menzel Str.=AMS). 
Sie ignonert damit die bereits reale SituatiOn 
01e nur unwesendich Oberarbeitete Verkehrsprognose verweist zwar nun auf dte perspektiVIsche 
Oberlagerung der VerkehrsstrOme mrt dem Wohngabtel Bogemds Park. Ste erkennt schon hteraus 
die . NotwendJQkeJ\ von Regulierungsmaßnahmen· S1e berücksiChtigt aber mcht d1e zu erwartenden 
VerkehrsstrOme durch die neue Sporthalle ln direkter Nachbarschaft, REWE usw 
Der zu erwartende Fahrzeugstrom zu den tlgllchen stündlich wechselnden Traini ngsver-
anstaltungen auf zwei Ebenen (siehe Betrlebskonzept) wird .. schöngerechnet" und nicht aus-
reichend berücksichtigL 
D1es trifft auch für die geplanten Großveranstaltungen für Wettkämpfe verachledener 
Sportarten (IL Betriebskonzept nicht nur Judo II) und die nicht näher spezifizierten Events zu. 

Auch wird die in den anliegenden Straßen entstehende Parkplatzentnahme Im Wohngebiet Igno-
riert Sie wird auch bei Bewohnern der Zwickschen S1edlung zu chaotischen Einfahrts- und 
Parkplatzproblemen !Ohren. 

2 Es gibt wetter keine Änderung zur Beseitigung der Gefahren fDr Fußginger (SchDier, alte und 
behi nderte Menschen, Kleinkinder, Muttis mit Kinderwagen usw.). Alle Ein- und Ausfahrten in 
dte Tiefgarage, einschließlich Ver- und Entsorgung, Hol- und Bringefahrten zur Mehrzweckhalle und 
1n dte neue Wohnbebauung sollen Ober den Fußweg der AMS erfolgen. Damit w ird der einzige 
Fußweg zwischen Schulen, Ärztehaua/Apotheke, ÖPNV usw. i ns Wohngebiet permanent 
gekreuzt Hierbei ist auch zu beachten. dass die AMS nur sehr schmal tsl Bet dem zu erwartenden 
erhöhten Verkehr von beiden Se1ten Sind also unObersldltliche Situationen auf allen anltegenden 
Straßen und im gesamten Kreuzungsbereich unvermeidlich. Hierzu fehlt le1der jeglicher 
Lösungsansatz. 

3 Ebenfalls wurden keine Lösungen angeboten. wie sich bei der geschilderten Situation der 
Radverkehr gestalten sollte. Diese Notsituationen kann doch die Stadt sich nicht aufdrucken lassen 
und den BOrgern zumuten. 



4 Das Shuttelkonzept ist an dtesem Standort h1ns!ChUICh der fehlenden verkehrslnfra-
struktuellen Eignung des Straßennetzes fehlender BegegnungsmOglichkeiten. unspezrfilrerter Ein-
und AussteigemOglichkeiten gern PersonenbefOrderungsrecht, fehlender Streckentohrungsplanung 
usw nicht plausibel und schon gar nicht praktikabel. 

Ökologische- und Klimaaspekte 

5. Oie zu erwartende Lärm- und Schadstoffbelastung wird schon aufgrundder fehlerhaften 
Darstellung des zu erwartenden Verkehrs falsch bewertet. 

2 

Es lsl kaum zu glauben, dass beim SChadstoffausstoß, auch co• betreffend, nur die Beschrllnkung 
von Feuerungsanlagen betrachtet wurde und man deshalb nur mit einem genngfOglg erMhten 
Schadstoffausstoß rechneL Lediglich von den engranzenden Straßen Klebendorier Straße und Max 
Klingar-Straße sei allerdings damit zu rechnen, dass verkehrsbedingte SChadsJoffe l!!.sJu 
Planunqsqeb19leindringen Aufgrund der relatiV ganngen Verl<ehrsbelegung seiebernur m1t emem 
genngan SChadstoffeintrag zu rechnen 

Der aleher zu erwartende erhöhte Schadstoffelntrag in das gesamte bestehende Wohngebiet 
bleibt völlig unberücksichtigt. 

Auch ble1bt die zu erwartende Llnnbelastung des Wohngebietes sowohl bezOglieh des Verkehrs-
aufkommens als auch der Hallennutzung autgrund dar fehlerhaften und unvollstandlgen Darstellun-
gen unberücksichtigt. 

6. Die Stadt Taucha kann doch Ihren BOrgern das nicht wirklich zumuten. Indem diesem Projekt an 
diesem Standort zugestimmt wird I 
Warum wird nicht nach einem Standort gesucht, der sowohl der Stadt und Ihren BOrgern als auch 
dem Judoka positiVe MOgllchk81ten eröffnet? Auf der Internetseite des nur ror d1eses Projekt 
gegründeten Vereins ohne we1tere Judosportler Ist zu lesen, dass man aktuell gemeinsam mit der 
Stadt Taucha nach emem gee1gneten GrundstOck suche um das Vorhaben bestmOgiiCh realiSieren 
zu konnen 
Ote Stadt Taucha sollte das nun auch Im Srnne ihrer Verantwortung tordas Wohl der BOrger 
umsetzen 
VorschlAge wurden bereits VIelfaltig gemacht, sie sollten besonders von der Stadt ernsthaft geprüft 
werden, um einetoralle Seiten akzeptable LOsung zu finden I 

Sportstilltenmanagement 

7. Der suggerierte Bedarf an einer derartigen Sportstätte ist nicht belegt, sowohl das zugrunde-
gelegte Bevolkerungswachstum als auch die vorgelegte sind veraltet und 
weichen erheblich von den aktuellen Zahlen ab Das Betriebskonzept weist nur einen geringen 
Anteil fOr Trainingszeiten Im Mattensport aus Dafor finden sich aber vielfaltige Nutzungsvanan· 
ten, die den Charakter einer Mehrzweck- oder Eventhalle bestätigen Dtese Veranstaltungen 
konnen auch gut in der bereits vorflandenen Mehrzwacktlalle 1n Taucha durchgefOhrt werden, dlfJ 
m1t entsprechenden Parlanoghchketten ausgestattet 1st 
Fraglich 1st auch. wie die laufenden Betriebskosten einer Hane solchen Ausmaßes finanziert 
werden soften und ob d1e Stadt Taucha bereit Ist, diese mit Steuermitteln mltzuflnanzleren, um 
eine Schließung oder lnvestrutne ggf zu verhindem 

Wir b1tten unsere Hinweise. Anregungen und Bedenken nicht nur zur Kenntnis sondem auch ernst zu 
nehmen 

Mit Ireundlichen Grüßen 

   








